
ANLAGE NR. 3.168 
GEBIETSBEZOGENE ANLAGE FÜR DAS FFH-GEBIET “AUENWÄLDER BEI 

PLÖTZKAU“ (EU-CODE: DE 4236-301, LANDESCODE: FFH0164) 

 

Gebietsdaten und Geltungsbereich 

(1) Das Gebiet liegt im Salzlandkreis in den Gemarkungen Aderstedt, Bernburg, 
Beesenlaublingen, Gröna und Plötzkau.  

(2) Das Gebiet ist in 2 Teilflächen untergliedert und hat eine Gesamtgröße von ca. 422 ha. 

(3) Das Gebiet umfasst den in der Saaleaue südwestlich Bernburg (Saale) gelegenen 
Auwald Plötzkau. Die nördliche Teilfläche umfasst im Norden die Wipper und das 
Altwasser der Saale, im Osten den Grönauer Busch sowie einen Abschnitt der Saale 
und im Süden den Aderstedter Busch. Die Westgrenze verläuft entlang des Ostufers der 
Strenge bzw. der Waldkante des Aderstedter Busches bis zur Wipper. Die südliche 
Teilfläche umfasst den Auwald Plötzkau entlang der Saale zwischen Gröna, Kustrena 
und Plötzkau. Im Nordosten wird das Gebiet vom Westufer der Saale bis zur Kleinen 
Aue begrenzt. Im Südosten verläuft die Grenze entlang des Deichs östlich der Saale bis 
zu einer kleinen Straße im Pfuhlschen Busch, die Burg Pfuhle miteinschließend und bis 
auf die Kreisstraße 2107 treffend, von dort verläuft die Grenze Richtung Süden entlang 
der Waldkante des Pfuhlschen Busches bis zur Saale und wechselt auf die 
Böschungskante des westlichen Saaleufers in Richtung Norden und schließt die 
Wäldchen Der Zinken Busch sowie den in Richtung Westen bzw. Süden verlaufenden 
Nebenarm und das Altwasser der Saale ein. Nördlich des Nebenarmes bildet die 
Waldkante der Kleinen Aue, die südliche Böschungskante der Alten Saale, die 
Waldkante des Lesewitzer Buschs, des Mittelbuschs und der Großen Aue die 
Westgrenze des Gebiets. 

(4) Das Gebiet überschneidet sich mit dem Europäischen Vogelschutzgebiet „Auenwald 
Plötzkau“ (SPA0017), grenzt an das FFH-Gebiet „Wipper unterhalb Wippra“ (FFH0257), 
überschneidet sich mit dem Naturschutzgebiet „Auwald bei Plötzkau“ (NSG0082) und ist 
eingeschlossen von dem Landschaftsschutzgebiet „Saale“ (LSG0034BBG) sowie dem 
Naturpark „Unteres Saaletal“ (NUP0006LSA).  

(5) Das Gebiet ist mit seinen Grenzen entsprechend Kapitel 1 § 2 dieser Verordnung 
dargestellt: 

1. Gebietskarte: FFH0164, 

2. Detailkarten (Maßstab 1:10.000): Kartenblattnummern 209, 225.  

 

Gebietsbezogener Schutzzweck 

Der Schutzzweck des Gebietes umfasst ergänzend zu Kapitel 1 § 5 dieser Verordnung: 
 

(1) die Erhaltung der überwiegend in der zeitweise überschwemmten Aue der Saale 
gelegenen und durch ihre Überflutungsdynamik geprägten naturnahen, walddominierten 
Auenlandschaft mit ihren gebietstypischen Lebensräumen, insbesondere der totholz-, 
struktur- und artenreichen Hart- und Weichholzauenwälder, Saalealtwasser, 
Hochstaudenfluren und der kleinflächigen Vorkommen artenreicher Auengrünländer, 



(2) die Erhaltung oder die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes 
insbesondere folgender Schutzgüter als maßgebliche Gebietsbestandteile: 

 LRT gemäß Anhang I FFH-RL: 

Prioritäre LRT: 91E0* Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), 

Weitere LRT: 3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des 
Magnopotamions oder Hydrocharitions, 6510 Magere Flachland-Mähwiesen 
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis), 91F0 Hartholzauenwälder mit 
Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior oder Fraxinus 
angustifolia (Ulmenion minoris), 

einschließlich ihrer jeweiligen charakteristischen Arten, hier insbesondere 
Knäkente (Anas querquedula), Mittelspecht (Dendrocopos medius), Moorfrosch 
(Rana arvalis), Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii), Rohrweihe (Circus 
aeruginosus), Schwarzmilan (Milvus migrans); konkrete Ausprägungen und 
Erhaltungszustände der LRT des Gebietes sind hierbei zu berücksichtigen, 

 Arten gemäß Anhang II FFH-RL: 

Prioritäre Arten: *Eremit (Osmoderma eremita), 

Weitere Arten: Biber (Castor fiber), Fischotter (Lutra lutra), Großes Mausohr 
(Myotis myotis), Kammmolch (Triturus cristatus), Mopsfledermaus (Barbastella 
barbastellus). 

§ 3 

Gebietsbezogene Schutzbestimmungen 

(1) Im Gebiet gilt neben den allgemeinen Schutzbestimmungen gemäß Kapitel 2 § 6 dieser 
Verordnung: 

1. keine Veränderungen oder Störungen durch Handlungen aller Art im Umkreis von 
30 m um erkennbare Biberbaue, 

2. kein Betreten von und keine Veränderungen an anthropogenen, nicht mehr in 
Nutzung befindlichen Objekten, die ein Zwischen-, Winter- oder Sommerquartier 
für Fledermäuse darstellen, insbesondere Bunker, Stollen, Keller, Schächte oder 
Eingänge in Steinbruchwände; eine Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 
dieser Verordnung kann erteilt werden für notwendige Sicherungs- und 
Verwahrungsmaßnahmen, 

3. kein Betreten von und keine Veränderungen an nicht touristisch erschlossenen 
Höhlen jährlich in der Zeit vom 01. Oktober bis zum 30. April sowie ganzjährig kein 
Entfachen von Feuer im Eingangsbereich oder im Inneren; eine Erlaubnis i. S. d. 
Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung kann erteilt werden für notwendige 
Sicherungs- und Verwahrungsmaßnahmen, 

4. kein Befahren der Wipper. 

(2) Für die Landwirtschaft gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 7 dieser Verordnung: 

1. ohne Düngung des LRT 6510 jeweils in der Ausprägung nährstoffreicher Standorte 
über die Nährstoffabfuhr i. S. d. DüV hinaus, jedoch mit maximal 60 kg Stickstoff 
je Hektar je Jahr; die verschiedenen Ausprägungen ergeben sich aus der 



Darstellung in den Detailkarten zum FFH-Gebiet; freigestellt ist die Phosphor- 
sowie die Kalium-Düngung bis zur Versorgungsstufe B sowie eine Kalkung nach 
Bedarf entsprechend einer vorherigen Bedarfsanalyse, 

2. ohne Düngung mit stickstoff- oder kalkhaltigen Düngemitteln auf dem LRT 6510 in 
der Ausprägung magerer Standorte; die verschiedenen Ausprägungen ergeben 
sich aus der Darstellung in den Detailkarten zum FFH-Gebiet, 

3. auf dem LRT 6510 die Einhaltung einer Nutzungspause von mindestens 7 Wochen 
zwischen 2 Mahdnutzungen; zur Verkürzung des Mahdintervalls kann eine 
Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 2 dieser Verordnung erteilt werden, wenn 
eine erhebliche betriebliche Betroffenheit besteht, 

 Winterweide mit Rindern auf dem LRT 6510 nur nach mindestens 2 Wochen zuvor 
erfolgter Anzeige i. S. d. Kapitels 3 § 18 Absatz 1 dieser Verordnung. 

(3) Für die Forstwirtschaft gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 8 dieser Verordnung: 

 nur einzelstammweise Nutzung, zeitlich gestaffelt und vorrangig zur Förderung der 
standorttypischen Gehölzzusammensetzung, in isolierten Beständen des LRT 
91E0* mit einer Gesamtfläche kleiner 1 ha, 

 Erhaltung eines für die LRT 91E0* und 91F0 typischen Wasserregimes, 

 Erhaltung Solitäreichen; bevorzugte Freistellung von starken Eichen mit 
Habitatpotential in den Beständen im Rahmen forstwirtschaftlicher Maßnahmen. 

(4) Für die Jagd gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 9 dieser Verordnung: 

 keine Jagdausübung oder Errichtung jagdlicher Anlagen im Umkreis von 30 m um 
erkennbare Biberbaue oder Fischotterbaue, 

 Jagdausübung auf Nutrias an Gewässern nur als Fallenjagd mit Lebendfallen und 
unter täglicher Kontrolle; Jagdausübung auf Nutrias unter Nutzung von 
Schusswaffen ausschließlich auf an Land befindliche Nutrias. 

(5) Für die Angelfischerei gilt neben den Vorgaben gemäß Kapitel 2 § 11 dieser Verordnung: 

 Besatzmaßnahmen in Standgewässern nur nach Erlaubnis i. S. d. Kapitels 3 § 18 
Absatz 2 dieser Verordnung, 

 kein Fischen im Umkreis von 30 m um erkennbare Biberbaue, 

 kein Befahren der Wipper. 

 


